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Amtlicher Theil.

Perordnungen und Wikkheilungen der Behörden in den Schuttgebieken.

Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns für das südwestafrikanische
Schutzgebiet, betreffend Ertheilung von Erlaubnißscheinen zur Einfuhr von

geistigen Getränken und Verabfolgung derselben an Eingeborene.

Auf Grund des§11des Gesebes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete
vom 15. März 1888 (Keichsgesehblatt S. 75) wird für den Umfang des südwestafrikanischen Schutzgebietes
verordnet, was folgt:

* 1
Nichteingeborene bedürfen in Zukunft zur Einführung geistiger Getränke (Wein, Bier, Brannt-

wein, Spiritus u. s. w.) keiner besonderen Erlaubniß.
Dagegen sind sie verpflichtet, nach Ankunft derselben sofort der Bezirkshauptmannschaft ihres

Wohnortes unter genauer Angabe der Art und Menge derselben Anzeige zu machen.

8 2.
Eingeborene dürfen geistige Getränke nur auf Grund einer schriftlichen Erlaubniß der Ortspolizei-

behörde ihres Wohnortes oder einer derselben vorgesetzten Polizeibehörde in das Schutzgebiet einführen.
Die Einfuhrerlaubniß darf grundsätzlich nur für kleinere Mengen geistiger Getränke ertheilt werden.


